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  C2 Interne Informationen  

Datenwirtschaft entgegenwirkt. Anstatt Innovation und Investitionen zu fördern, droht FiDA in seiner 

derzeitigen Ausgestaltung die Umsetzung unnötig zu verkomplizieren und zu verteuern. Damit würde 

Europa Gefahr laufen, wie bereits im Bereich Künstliche Intelligenz, im internationalen Wettbewerb 

ins Hintertreffen zu geraten und seine strategische Handlungsfähigkeit zu schwächen. 

 

• Der Vorschlag des BMF, den historisch verfügbaren Zeitraum der Datenbereitstellung auf einen 

Zeitraum von zwei Jahren mit der graduellen Erweiterung auf fünf Jahre geht gegenüber den bis-

herigen Überlegungen von zehn Jahren in die richtige Richtung. Für eine praktikable und daten-

sparsame Umsetzung ist dies jedoch noch nicht weitgehend genug. Es braucht eine Unterschei-

dung zwischen Stammdaten und Transaktionsdaten. Stammdaten (auch wenn sie vor mehreren 

Jahren angelegt wurden) sollten selbstverständlich jederzeit in der aktuellen Fassung geteilt wer-

den können. Transaktionsdaten sollten jedoch nur für einen maximalen Zeitraum von 13 Monaten 

als Mindestumfang geteilt werden müssen. Dies sollte dann mit der Option verknüpft werden, auf 

Scheme-Ebene, sofern produktbezogen sinnvoll, darüberhinausgehende längere Zeiträume für 

Transaktionsdaten zu vereinbaren.  

• Wir sind dankbar, dass das BMF sich im Rat für eine Verlängerung der Umsetzungszeiträume ein-

setzt und unterstützen diesen Vorschlag nachdrücklich. Insbesondere in Anbetracht der Komple-

xität der Umsetzungsfragen sowie Datenstandardisierung ist ein realistischer Implementierungs-

zeitraum erforderlich.  

• Auch der zeitliche Gleichlauf zwischen dem Datenzugang des Kunden sowie dem Datenzugang 

des Nutzers ist eine wesentliche Voraussetzung, um zusätzliche Umsetzungsaufwände zu verhin-

dern und ein Auseinanderfallen der Datenbereitstellung an Kunden- sowie Scheme-Schnittstelle 

zu verhindern. Dies könnte ansonsten sowohl zu Verwirrung bei Kunden aufgrund unterschiedli-

cher Wahrnehmung der Kundenschnittstelle gegenüber dem bei Dritten verfügbaren Datenum-

fang führen, als auch mögliche Umgehungs-Effekte zur Folge haben.  

• Auch wenn der Rat sich bereits für die Regelung ausgesprochen hat, dass der gesetzlich ver-

pflichtende Datenzugang nach FiDA gemäß den Regeln und Modalitäten eines Schemes oder ent-

sprechend der Vorgaben eines delegierten Rechtsaktes gem. Art. 11 zu erfolgen hat, möchten wir 

nochmal darauf hinweisen, dass diese Regelung von essentieller Wichtigkeit ist, um hinreichende 

Anreize zu setzen, dass Datenhalter und Datennutzer sich am Aufbau von Schemes beteiligen 

und so den Zielen von FiDA (Datenaustausch über marktgetriebene Standardisierung) Rechnung 

zu tragen. Wir würden es daher begrüßen, wenn dieser Aspekt im Rahmen der Trilog-Verhand-

lungen weiter unterstützt werden würde.   




